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A. Evangelische Kirche in Deutschland

Nr. 1* – Verordnung über das
Inkrafttreten des Kirchengesetzes zur

Änderung der Grundordnung der
EKD; hier Berichtigung.
Vom 2. Dezember 2019.

Die Verordnung über das Inkrafttreten des Kirchen-
gesetzes zur Änderung der Grundordnung der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland vom 18. Oktober
2019 (ABl. EKD S. 270) wird wie folgt berichtigt:
In § 1 Satz 1 letzter Halbsatz wird das Wort „vom“
durch das Wort „am“ ersetzt.
H a n n o v e r, den 2. Dezember 2019

Evangelische Kirche in Deutschland
- Kirchenamt -

Nr. 2* – Bekanntmachung der
Neufassung der Grundordnung der

Evangelischen Kirche in Deutschland
(GO-EKD).

Vom 15. Januar 2020.

Auf Grund des Artikels 4 des Kirchengesetzes vom
13. November 2019 (ABl. EKD S. 320) wird nachste-
hend der Wortlaut der Grundordnung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland in der seit dem 1. Januar
2020 geltenden Fassung bekannt gemacht. Die Neu-
fassung berücksichtigt:
1. die Fassung der Bekanntmachung des Gesetzes

vom 20. November 2003 (ABl. EKD 2004 S. 1),
2. den am 8. Dezember 205 in Kraft getretenen Arti-

kel 1 Nr. 1 bis 5, Nr. 8 bis 12 sowie Nr. 16 und Nr.
17,
sowie den am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen
Artikel 1 Nr. 6 und 7, Nr. 13 bis 15 und Nr. 18 bis

20 sowie Artikel 2 und 3 des Kirchengesetzes vom
10. November 2005 (ABl. EKD S. 549),

3. den am 7. Dezember 2012 in Kraft getretenen Ar-
tikel 1 des Kirchengesetzes vom 7. November 2012
(ABl. EKD S. 451),

4. den am 7. Dezember 2013 in Kraft getretenen Ar-
tikel 1 des Kirchengesetzes vom 12. November
2013 (ABl. EKD S. 446),

5. den am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Artikel
1 des Kirchengesetzes vom 15. November 2017
(ABl. EKD S. 350),

6. den am 22. September 2019 durch Verordnung
vom 18. Oktober 2019, diese berichtigt am 2. De-
zember 2019, in Kraft getretenen Artikel 1 des Kir-
chengesetzes vom 11. November 2015 (ABl. EKD
S. 311),

7. den am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Artikel
1 des Kirchengesetzes vom 13. November 2019
(ABl. EKD S. 320).

Vorspruch
Grundlage der Evangelischen Kirche in Deutschland
ist das Evangelium von Jesus Christus, wie es uns in
der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments ge-
geben ist. Indem sie diese Grundlage anerkennt, be-
kennt sich die Evangelische Kirche in Deutschland zu
dem Einen Herrn der einen heiligen allgemeinen und
apostolischen Kirche.
Gemeinsam mit der alten Kirche steht die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland auf dem Boden der alt-
kirchlichen Bekenntnisse.
Für das Verständnis der Heiligen Schrift wie auch der
altkirchlichen Bekenntnisse sind in den lutherischen,
reformierten und unierten Gliedkirchen und Gemein-
den die für sie geltenden Bekenntnisse der Reforma-
tion maßgebend.
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I. Grundbestimmungen
Artikel 1

(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland ist die
Gemeinschaft ihrer lutherischen, reformierten und
unierten Gliedkirchen. Sie versteht sich als Teil der
einen Kirche Jesu Christi. Sie achtet die Bekenntnis-
grundlage der Gliedkirchen und Gemeinden und setzt
voraus, dass sie ihr Bekenntnis in Lehre, Leben und
Ordnung der Kirche wirksam werden lassen. Sie ist als
Gemeinschaft ihrer Gliedkirchen Kirche.
(2) Zwischen den Gliedkirchen besteht Kirchenge-
meinschaft im Sinne der Konkordie reformatorischer
Kirchen in Europa (Leunberger Konkordie). Die
Evangelische Kirche in Deutschland fördert darum
das Zusammenwachsen ihrer Gliedkirchen in der Ge-
meinsamkeit des christlichen Zeugnisses und Dienstes
gemäß dem Auftrag des Herrn Jesus Christus.
(3) Mit ihren Gliedkirchen bejaht die Evangelische
Kirche in Deutschland die von der ersten Bekenntnis-
synode in Barmen getroffenen Entscheidungen. Sie
weiß sich verpflichtet, als bekennende Kirche die Er-
kenntnisse des Kirchenkampfes über Wesen, Auftrag
und Ordnung der Kirche zur Auswirkung zu bringen.
Sie ruft die Gliedkirchen zum Hören auf das Zeugnis
der Brüder und Schwestern. Sie hilft ihnen, wo es ge-
fordert wird, zur gemeinsamen Abwehr kirchenzers-
törender Irrlehre.
(4) Durch seine Mitgliedschaft in einer Kirchenge-
meinde und in einer Gliedkirche gehört das Kirchen-
mitglied zugleich der Evangelischen Kirche in
Deutschland an.

Artikel 2
(1) Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und ihrer Gliedkirchen muss auf der im Vor-
spruch und in Artikel 1 bezeichneten Grundlage ruhen.
(2) Die gesamtkirchliche Rechtsetzung darf das Be-
kenntnis der Gliedkirchen nicht verletzen; die Recht-
setzung der Gliedkirchen darf dem gesamtkirchlichen
Recht nicht widersprechen. Das Bekenntnis ist nicht
Gegenstand der Gesetzgebung.
(3) Die Evangelische Kirche in Deutschland steht in
der Ordnung der Ökumene.

Artikel 3
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland ist um ih-
res Auftrages willen unabhängig in der Aufstellung
ihrer Grundsätze, in der Ordnung und Verwaltung ih-
rer Angelegenheiten und in der Verleihung und Aber-
kennung ihrer Ämter.
(2) Die Regelung ihres Verhältnisses zum Staat bleibt
einem Übereinkommen vorbehalten.

Artikel 4
(1) In der Evangelischen Kirche in Deutschland gilt
für den Dienst der Verkündigung und der Sakraments-
verwaltung:

1. Die in einer Gliedkirche ordnungsgemäß vollzo-
gene Taufe wird in allen Gliedkirchen anerkannt.

2. Es besteht Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft.
3. Die in einer Gliedkirche ordnungsgemäß vollzo-

gene Ordination wird in allen Gliedkirchen aner-
kannt; Ordinierte sind in allen Gliedkirchen zum
Dienst der Verkündigung, zur Vornahme von Tau-
fen und Amtshandlungen zugelassen.

4. Ordnungsgemäß vollzogene Amtshandlungen
werden in allen Gliedkirchen anerkannt.

(2) Die gliedkirchlichen Ordnungen und Vereinbarun-
gen zwischen den Gliedkirchen bleiben unberührt.

Artikel 5
Die Ordnung des Verhältnisses der Gliedkirchen zu-
einander und zur Evangelischen Kirche in Deutsch-
land ist eine Ordnung der Geschwisterlichkeit. Ver-
handlungen und Auseinandersetzungen sowie die Gel-
tendmachung von Rechten und Pflichten zwischen ih-
nen sollen in diesem Geiste stattfinden.

II. Aufgaben
Artikel 6

(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland bemüht
sich um die Festigung und Vertiefung der Gemein-
schaft unter den Gliedkirchen, hilft ihnen bei der Er-
füllung ihres Dienstes und fördert den Austausch ihrer
Kräfte und Mittel.
(2) Sie wirkt dahin, dass die Gliedkirchen, soweit nicht
ihr Bekenntnis entgegensteht, in den wesentlichen
Fragen des kirchlichen Lebens und Handelns nach
übereinstimmenden Grundsätzen verfahren.

Artikel 7
Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert und
unterstützt Einrichtungen und Arbeiten von gesamt-
kirchlicher Bedeutung, insbesondere die wissen-
schaftliche Forschung auf den Gebieten der Theologie
und des Kirchenrechts, die Kirchenmusik, die kirch-
liche Kunst und die Herausgabe kirchlichen Schrift-
tums.

Artikel 8
Die Evangelische Kirche in Deutschland kann den
Gliedkirchen für ihre Arbeit Anregungen geben, ins-
besondere für die Ordnungen der Gliedkirchen, für die
Zuordnung der kirchlichen Werke innerhalb einer
Gliedkirche zu deren Leitung und für die Gestaltung
der kirchlichen Presse.

Artikel 9
Die Evangelische Kirche in Deutschland kann Richt-
linien aufstellen, insbesondere
a) für die wissenschaftliche und praktische Ausbil-

dung der Pfarrer und Pfarrerinnen sowie der übri-
gen kirchlichen Amtsträger und Amtsträgerinnen;

b) für die Rechtsverhältnisse und für die wirtschaft-
liche Versorgung der Pfarrer und Pfarrerinnen so-
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wie der übrigen kirchlichen Amtsträger und Amts-
trägerinnen;

c) für die Erhebung kirchlicher Abgaben;
d) für die Verwaltung des kirchlichen Vermögens;
e) für die Vereinheitlichung der kirchlichen Amts-

bezeichnungen und die Benennung der kirchli-
chen Amtsstellen;

f) für das Archiv- und Kirchbuchwesen und für die
kirchliche Statistik.

Artikel 10
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland kann ihre
Angelegenheiten und ihre Beziehungen zu Kirchen im
Ausland durch Kirchengesetz regeln, soweit hierfür
wegen der Bedeutung der Sache ein Bedürfnis besteht.
(2) Einer kirchengesetzlichen Regelung bedarf es
a) zur Änderung der Grundordnung der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland und zur Änderung
oder Aufhebung von Kirchengesetzen,

b) soweit Staatskirchenverträge, die die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland abschließt, Rege-
lungsgegenstand sind,

c) in den Fällen des Artikels 33 Absatz 2.

Artikel 10a
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland kann Kir-
chengesetze für Sachgebiete, die durch Kirchengesetz
der Evangelischen Kirche in Deutschland für alle oder
mehrere Gliedkirchen oder für einen oder mehrere
gliedkirchliche Zusammenschlüsse und die ihnen an-
gehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen einheitlich
geregelt sind, mit Wirkung für die betroffenen Glied-
kirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse und
die ihnen angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen
erlassen, wenn die Kirchenkonferenz durch Beschluss
nach Artikel 26a Absatz 4 zustimmt. Das Zustim-
mungserfordernis gilt nicht für Kirchengesetze nach
Artikel 33 Absatz 2.
(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland kann Kir-
chengesetze für Sachgebiete, die noch nicht einheit-
lich durch Kirchengesetz der Evangelischen Kirche in
Deutschland geregelt sind, mit Wirkung für die Glied-
kirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse und
die ihnen angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen
erlassen, soweit die Gesetzgebungskompetenz bei den
Gliedkirchen oder den gliedkirchlichen Zusammen-
schlüssen liegt, und zwar
a) für alle Gliedkirchen, wenn alle Gliedkirchen dem

Kirchengesetz zustimmen,
b) für mehrere Gliedkirchen, wenn diese dem Kir-

chengesetz zustimmen oder
c) für gliedkirchliche Zusammenschlüsse und die ih-

nen angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen,
wenn der jeweilige gliedkirchliche Zusammen-
schluss dem Kirchengesetz zustimmt.

Die Zustimmung ist gegenüber dem Rat der Evange-
lischen Kirche in Deutschland zu erklären. Sie kann
auch nach Verkündung des Kirchengesetzes binnen

eines Jahres erklärt werden, wenn nichts anderes be-
stimmt ist. Die Frist beginnt mit dem Tage der He-
rausgabe des Amtsblatts der Evangelischen Kirche in
Deutschland, das die Verkündung nach Artikel Artikel
26a Absatz 6 enthält.
(3) In einem Kirchengesetz der Evangelischen Kirche
in Deutschland nach Absatz 2 kann den betroffenen
Gliedkirchen für sich oder den gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüssen für sich und die ihnen angehören-
den Glied- oder Mitgliedskirchen die Möglichkeit ein-
geräumt werden, jederzeit dieses Kirchengesetz in der
zurzeit gültigen Fassung außer Kraft zu setzen. Für
Gliedkirchen, die vor der Zustimmung zu einem Kir-
chengesetz aufgrund mitgliedschaftlicher Bindung
das Kirchengesetz eines gliedkirchlichen Zusammen-
schlusses angewendet haben, kann bestimmt werden,
dass diese das Kirchengesetz für sich nur gemeinsam
außer Kraft setzen können. Satz 1 und 2 gelten nicht
für Teile von Kirchengesetzen und nicht für Kirchen-
gesetze nach Artikel 33 Absatz 2. Das Außer-Kraft-
Setzen ist gegenüber dem Rat der Evangelischen Kir-
che in Deutschland zu erklären. Der Rat stellt durch
Verordnung fest, dass und zu welchem Zeitpunkt das
Kirchengesetz für die betroffene Gliedkirche oder den
gliedkirchlichen Zusammenschluss und die ihm ange-
hörenden Glied- oder Mitgliedskirchen außer Kraft
getreten ist.

Artikel 10b
Kirchengesetze der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land können eine Ermächtigung zum Erlass ausführ-
ender Regelungen vorsehen. Inhalt, Zweck und Aus-
maß der erteilten Ermächtigung müssen im jeweiligen
Kirchengesetz bestimmt werden.

Artikel 11
Die Gliedkirchen nehmen über die Bestellung des oder
der Vorsitzenden ihrer Kirchenleitung mit dem Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland Fühlung.

Artikel 12
Kirchengesetze und sonstige Ordnungen mit Geset-
zeskraft legen die Gliedkirchen spätestens mit der
Verkündung dem Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland vor. Sie sind abzuändern, wenn der Rat
mitteilt, dass sie gegen gesamtkirchliche Ordnungen
verstoßen.

Artikel 13
Alle Gliedkirchen gemeinsam oder einzelne von ihnen
können der Evangelischen Kirche in Deutschland mit
Zustimmung des Rates einzelne Aufgaben übertragen
oder die Entscheidung in Fragen überlassen, für wel-
che die Gliedkirchen zuständig sind.

Artikel 14
Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert die
Zusammenfassung der der Kirche aufgetragenen Ar-
beit an den verschiedenen Gruppen von Gliedern der
Kirche, insbesondere an den Männern, den Frauen und
der Jugend, soweit sie über den Bereich der Gliedkir-
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chen hinausgeht und gesamtkirchlicher Ordnungen
oder Organe bedarf. Sie regelt die kirchliche Zuord-
nung dieser Arbeit so, dass die Mitarbeit freier Kräfte
gewährleistet ist.

Artikel 15
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland und die
Gliedkirchen sind gerufen, Christi Liebe in Wort und
Tat zu verkündigen. Diese Liebe verpflichtet alle Glie-
der der Kirche zum Dienst und gewinnt in besonderer
Weise Gestalt im Diakonat der Kirche; demgemäß
sind die diakonisch-missionarischen Werke Wesens-
und Lebensäußerung der Kirche.
(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert
die in ihrem Gesamtbereich arbeitenden Werke der
Inneren Mission, ungeachtet deren Rechtsform. Ihre
Verbindung mit der Kirche und den Gemeinden sowie
die freie Gestaltung ihrer Arbeit werden in Vereinba-
rungen und entsprechenden Richtlinien gesichert.
(3) Das Hilfswerk der Evangelischen Kirche in
Deutschland wird von der Evangelischen Kirche in
Deutschland, den Gliedkirchen und ihren Gemeinden
getragen. Es dient dem kirchlichen Wiederaufbau so-
wie der Linderung und Behebung der Notstände der
Zeit. Die Ordnung des Hilfswerkes bedarf eines Ge-
setzes der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Artikel 16
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland und die
Gliedkirchen wissen, dass die Kirche Christi das
Evangelium an die ganze Welt zu bezeugen hat. Im
Gehorsam gegen den Sendungsauftrag ihres Herrn
treiben sie das Werk der Äußeren Mission. Die Evan-
gelische Kirche in Deutschland fördert die Arbeit der
Äußeren Mission in Zusammenarbeit mit der von den
Missionsgesellschaften bestellten Vertretung. Sie
kann für diese Zusammenarbeit Grundsätze aufstellen.
(2) Ebenso weiß sich die Evangelische Kirche in
Deutschland zum Dienst an der evangelischen Dias-
pora gerufen. Sie fördert die zur Erfüllung dieses
Dienstes bestehenden Einrichtungen und die anderen
kirchlichen Werke, soweit sie im Gesamtbereich der
Evangelischen Kirche in Deutschland ihren Dienst
tun. Sie kann ihnen unter Wahrung ihrer sachlich er-
forderten Selbständigkeit für ihre Arbeit und ihre Ord-
nung Richtlinien geben.

Artikel 17
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland arbeitet
in der Ökumene mit.
(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland ist Mit-
glied im Ökumenischen Rat der Kirchen, in der Kon-
ferenz Europäischer Kirchen und in der Arbeitsge-
meinschaft christlicher Kirchen. Sie pflegt Beziehun-
gen mit den weltweiten christlichen Gemeinschaften,
mit ökumenischen Organisationen sowie mit anderen
Kirchen.
(3) Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert
den Dienst an evangelischen Christen und Christinnen

deutscher Sprache oder Herkunft im Ausland in part-
nerschaftlicher Zusammenarbeit mit deren Kirchen
und Gemeinden oder nimmt diesen Dienst in Gemein-
schaft mit anderen Kirchen wahr.
(4) Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert in
ihrem Bereich den Dienst der Gliedkirchen an Chris-
ten und Christinnen fremder Sprache oder Herkunft in
partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Kirchen
der Heimatländer.
(5) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se sowie die kirchlichen Werke, Verbände und Ein-
richtungen nehmen ihre ökumenischen Aufgaben un-
beschadet ihrer unmittelbaren Beziehungen und Ver-
pflichtungen in gegenseitiger Fühlungnahme wahr.
Gemeinsam sind sie bemüht, das Bewusstsein öku-
menischer Verantwortung zu stärken.

Artikel 18
Die Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr und
die Evangelische Seelsorge in der Bundespolizei sind
je Gemeinschaftsaufgaben der Evangelischen Kirche
in Deutschland und der ihr verbundenen Gliedkirchen.

Artikel 19
Die Evangelische Kirche in Deutschland vertritt die
gesamtkirchlichen Anliegen gegenüber allen Inhabern
öffentlicher Gewalt. Sie erstrebt ein einheitliches Han-
deln ihrer Gliedkirchen auf allen Gebieten des öffent-
lichen Lebens.

Artikel 20
(1) In Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Evangelische
Kirche in Deutschland Ansprachen und Kundgebun-
gen ergehen lassen, die leitenden Stellen der Glied-
kirchen zu Besprechungen versammeln und von ihnen
Auskunft oder Stellungnahme einholen.
(2) Sie kann zur Erfüllung bestimmter Aufgaben Kol-
lekten ausschreiben, die in allen Gliedkirchen einzu-
sammeln sind. Ihre Zahl soll jährlich nicht mehr als
drei betragen. Die Erhebung weiterer gesamtkirchli-
cher Kollekten kann sie den Gliedkirchen empfehlen.

III. Gliederung
Artikel 21

(1) Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in
Deutschland sind die bestehenden Landes- und Pro-
vinzialkirchen.
(2) Der Zusammenschluss, die Neubildung und die
Auflösung von Gliedkirchen erfolgt im Benehmen mit
der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das Glei-
che gilt, wenn sich Gliedkirchen ohne Aufgabe ihres
rechtlichen Bestandes innerhalb der Evangelischen
Kirche in Deutschland zusammenschließen.
(3) Jede Gliedkirche steht, unbeschadet ihrer Zugehö-
rigkeit zu einem konfessionell oder territorial be-
stimmten gliedkirchlichen Zusammenschluss, im un-
mittelbaren Verhältnis zur Leitung der Evangelischen
Kirche in Deutschland.
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(4) Bekenntnisverwandte kirchliche Gemeinschaften
können der Evangelischen Kirche in Deutschland
durch Vereinbarung angeschlossen werden. Die Ver-
einbarung bedarf der Bestätigung durch Kirchenge-
setz.

IIIa. Gliedkirchliche Zusammenschlüsse in der
Evangelischen Kirche in Deutschland

Artikel 21a
(1) Gliedkirchliche Zusammenschlüsse können ihren
Auftrag in der Evangelischen Kirche in Deutschland
wahrnehmen.
(2) Das Nähere wird durch Vertrag geregelt.

IV. Organe und Amtsstellen
Artikel 22

(1) Die Organe der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land sind
- die Synode der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land,
- die Kirchenkonferenz,
- der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland.
(2) Zur Beratung der leitenden Organe sind für be-
stimmte Sachgebiete kirchliche Kammern aus sach-
verständigen kirchlichen Persönlichkeiten zu bilden.
Dabei ist die Ausgewogenheit des Geschlechterver-
hältnisses zu beachten.

Artikel 23
(1) Die Synode hat die Aufgabe, der Erhaltung und
dem inneren Wachstum der Evangelischen Kirche in
Deutschland zu dienen.
(2) Sie beschließt Kirchengesetze nach Maßgabe des
Artikel 26a, erlässt Kundgebungen, bespricht die Ar-
beit der Evangelischen Kirche in Deutschland, erörtert
Fragen des kirchlichen Lebens und gibt dem Rat
Richtlinien.
(3) Sie wählt in Gemeinschaft mit der Kirchenkonfe-
renz gemäß Artikel 30 den Rat der Evangelischen Kir-
che in Deutschland.

Artikel 24
(1) Die Synode besteht aus
- 100 Mitgliedern, die von den synodalen Organen

der Gliedkirchen gewählt werden,
und

- 28 Mitgliedern, die vom Rat berufen werden.
Die Synodalen müssen zum Zeitpunkt der Wahl oder
Berufung volljährig sein. Für jeden Synodalen und je-
de Synodale sind zwei Stellvertreter oder Stellvertre-
terinnen zu bestimmen. Von den gewählten und beru-
fenen Synodalen darf nicht mehr als die Hälfte Theo-
logen und Theologinnen sein.
(2)  Jede Gliedkirche hat in der Synode mindestens
zwei Sitze. Mindestens zwölf der zu wählenden Syn-
odalen dürfen am 1. Januar des Jahres, in dem die

Amtszeit der Synode beginnt, das 27. Lebensjahr nicht
vollendet haben. Absatz 1 Sätze 3 und 4 sind entspre-
chend anzuwenden. Bei der Wahl soll auf ein ausge-
wogenes Geschlechterverhältnis geachtet werden.
Das Nähere, insbesondere die Verteilung der zu wäh-
lenden Synodalen auf die Gliedkirchen, wird durch
Gesetz geregelt.
(3) Unter den vom Rat zu berufenden Synodalen sind
besonders Persönlichkeiten zu berücksichtigen, die für
das Leben der Gesamtkirche und für die Arbeit der
kirchlichen Werke Bedeutung haben. Acht der 28 vom
Rat zu berufenden Synodalen dürfen am 1. Januar des
Jahres, in dem die Amtszeit der Synode beginnt, das
27. Lebensjahr nicht vollendet haben. Absatz 1 Sätze
3 und 4 sind entsprechend anzuwenden. Vorschlags-
berechtigt für die Synodalen nach Satz 2 sind Verbän-
de der Jugend- und Studierendenarbeit, die bei ihrem
Vorschlag die bekenntnismäßige und landschaftliche
Gliederung der Evangelischen Kirche in Deutschland
zu berücksichtigen haben. Bei der Berufung der Syn-
odalen hat der Rat die Ausgewogenheit des Ge-
schlechterverhältnisses zu beachten.
(4) Die Mitglieder der Synode sind an Weisungen
nicht gebunden.
(5) Die von den Gliedkirchen in die Kirchenkonferenz
entsandten Vertreterinnen und Vertreter nehmen an
den Beratungen der Synode ohne Stimmrecht teil. Ar-
tikel 30 Absatz 1 bleibt unberührt.

Artikel 25
(1) Die Synode wird für 6 Jahre gebildet. Ihre Amtszeit
beginnt mit dem ersten Zusammentritt und endet mit
dem ersten Zusammentritt der nächsten Synode, der
frühestens 70 und spätestens 73 Monate nach Beginn
der Amtszeit stattfinden soll.
(2) Die Synode tritt in der Regel einmal im Jahr zu
einer ordentlichen Tagung zusammen. Sie ist außer-
dem einzuberufen, wenn der Rat oder 30 Synodale es
verlangen.
(3) Sie wird mit einem Gottesdienst eröffnet. Ihrer Ta-
gung wird im Gottesdienst aller Gemeinden fürbittend
gedacht.

Artikel 26
(1) Die Synode wählt für ihre Amtsdauer aus ihrer
Mitte ein Präsidium, bestehend aus dem oder der Prä-
ses, zwei Vizepräsides und den Beisitzern oder Bei-
sitzerinnen. Bei der Wahl ist die Ausgewogenheit des
Geschlechterverhältnisses zu beachten. Die Mitglie-
der des Präsidiums bleiben bis zur Wahl ihrer Nach-
folger oder Nachfolgerinnen im Amt. Der oder die
Vorsitzende des Rates soll nicht gleichzeitig Präses
der Synode sein.
(2) Die Synode beschließt mit Stimmenmehrheit. Sie
ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Synodalen
anwesend sind. Sie gibt sich eine Grundordnung.
(3) Erhebt der Rat gegen einen Beschluss der Synode
Einwendungen, so hat die Synode über den Gegen-
stand in einer nicht am gleichen Tage stattfindenden
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Sitzung erneut zu beschließen. Erklären sich zwei
Drittel der anwesenden Mitglieder der Synode für die
Aufrechterhaltung des Beschlusses, so bleibt er beste-
hen. Gegen Wahlen durch die Synode kann der Rat
Einwendungen nicht erheben.

Artikel 26a
(1) Entwürfe zu Kirchengesetzen werden vom Rat,
von der Kirchenkonferenz oder aus der Mitte der Sy-
node eingebracht. Sie sind mit einer Begründung zu
versehen. Vorlagen des Rates sind der Kirchenkonfe-
renz, Vorlagen der Kirchenkonferenz dem Rat zur
Stellungnahme zuzuleiten. Der Rat legt der Synode
alle Vorlagen mit den Stellungnahmen vor.
(2) Kirchengesetze bedürfen vor der Beschlussfas-
sung der Beratung.
(3) Kirchengesetze, die die Grundordnung ändern
oder die Gegenstände nach Artikel 10 Absatz 2 Buch-
stabe b betreffen, bedürfen einer Stimmenmehrheit
von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der Sy-
node.
(4) Kirchengesetze nach Artikel 10 Absatz 2 Buchsta-
ben a und b sowie Artikel 10a Absatz 1 und 2 bedürfen
der Zustimmung der Kirchenkonferenz. In Kirchen-
gesetzen nach Artikel 10 Absatz 1 kann das Erforder-
nis der Zustimmung der Kirchenkonferenz vorgese-
hen werden. Zustimmungsbedürftige Kirchengesetze
werden nach ihrer Verabschiedung durch die Synode
von dem oder der Präses unverzüglich der Kirchen-
konferenz zugeleitet.
(5) Kirchengesetze, die die Grundordnung ändern, be-
dürfen in der Kirchenkonferenz einer Mehrheit von
zwei Dritteln der gesetzlichen Stimmenzahl.
(6) Kirchengesetze sind im Amtsblatt der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland zu verkünden.
(7) Kirchengesetze nach Artikel 10 Absatz 2 und Ar-
tikel 10a Absatz 1 treten mit dem 14. Tage nach der
Herausgabe des Amtsblattes in Kraft, wenn nicht je-
weils etwas anderes bestimmt ist. Kirchengesetze nach
Artikel 10a Absatz 2 treten in Kraft, nachdem die be-
troffenen Gliedkirchen ihre Zustimmung erklärt ha-
ben. Den Zeitpunkt, zu dem diese Kirchengesetze in
Kraft treten, bestimmt der Rat der Evangelischen Kir-
che in Deutschland durch Verordnung.

Artikel 27
(1) Werden in der Synode gegen eine Vorlage Beden-
ken erhoben mit der Begründung, dass sie dem luthe-
rischen, dem reformierten oder einem unierten Be-
kenntnis widerspreche, und können die Bedenken
durch eine Aussprache in der Synode nicht behoben
werden, so versammeln sich die Angehörigen des Be-
kenntnisses zu einem Konvent.
(2) Die Zugehörigkeit der Synodalen zu einem Kon-
vent richtet sich nach dem Bekenntnisstand der Glied-
kirchen, denen sie angehören. Unierte Gliedkirchen
können bestimmen, ob die von ihnen entsandten Syn-
odalen dem unierten oder demjenigen Konvent bei-

treten sollen, der ihrem persönlichen Bekenntnisstand
entspricht.
(3) Bestätigt der Konvent die Bedenken und können
sie auch bei nochmaliger Beratung in der Synode nicht
behoben werden, so kann die Synode in dieser Frage
nicht gegen die Stellungnahme des Konvents entschei-
den.

Artikel 28
(1) Die Kirchenkonferenz hat die Aufgabe, über die
Arbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland und
die gemeinsamen Anliegen der Gliedkirchen zu bera-
ten und Vorlagen oder Anregungen an die Synode und
den Rat gelangen zu lassen. Sie wirkt bei der Wahl des
Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und
bei der Gesetzgebung nach Maßgabe von Artikel 23
Absatz 3 und Artikel 26a Absätze 1 und 4 mit. Die
Kirchenkonferenz kann der Synode über ihre Arbeit
berichten.
(2) Die Kirchenkonferenz wird von den Kirchenlei-
tungen der Gliedkirchen gebildet. Jede Kirchenleitung
entsendet zwei Vertreter oder Vertreterinnen, die nicht
dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland an-
gehören. Die Verteilung der Stimmen in der Kirchen-
konferenz wird durch Gesetz geregelt. Die Mitglieder
des Rates nehmen an den Sitzungen ohne Stimmrecht
teil.
(3) Die Kirchenkonferenz kann Ausschüsse bilden.
(4) Die Kirchenkonferenz wird von dem oder der Vor-
sitzenden des Rates geleitet. Sie tritt auf Einladung des
oder der Vorsitzenden des Rates nach Bedarf zusam-
men. Auf Verlangen von drei Gliedkirchen muss sie
einberufen werden.

Artikel 28a
(1) Die Vertreter und Vertreterinnen der zu einem
gliedkirchlichen Zusammenschluss nach Artikel 21a
gehörenden Gliedkirchen in der Kirchenkonferenz bil-
den einen Konvent. Nicht zu einem gliedkirchlichen
Zusammenschluss gehörenden Gliedkirchen kann in
diesen Konventen Gaststatus eingeräumt werden.
(2) Die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können
die Zuständigkeit zur Erfüllung bestimmter Aufgaben
an sich ziehen. Dies erfolgt durch Beschluss des Kon-
vents des jeweiligen gliedkirchlichen Zusammen-
schlusses in der Kirchenkonferenz mit Zustimmung
der zuständigen Organe des gliedkirchlichen Zusam-
menschlusses. Der Beschluss bedarf im Konvent einer
Mehrheit von drei Vierteln der in diesem Konvent
vertretenen Gliedkirchen, die mindestens zwei Drittel
der dem Konvent zuzurechnenden Kirchenglieder ver-
treten.
(3) Nach Absatz 2 erworbene Zuständigkeiten gelten
nur für den jeweiligen gliedkirchlichen Zusammen-
schluss. Die Zuständigkeit der Evangelischen Kirche
in Deutschland im Übrigen bleibt unberührt.
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Artikel 29
(1) Der Rat hat die Aufgabe, die Evangelische Kirche
in Deutschland zu leiten und zu verwalten. Soweit die
Befugnisse nicht anderen Organen beigelegt sind, ist
er für alle Aufgaben der Evangelischen Kirche in
Deutschland zuständig. Der Rat vertritt die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland nach außen. Er kann
Kundgebungen erlassen, wenn die Synode nicht ver-
sammelt ist. Er legt der Synode auf jeder ordentlichen
Tagung einen Rechenschaftsbericht vor, der zu be-
sprechen ist.
(2) Gegenstände, die durch Gesetz zu ordnen sind,
können ausnahmsweise durch Verordnung des Rates
geregelt werden, wenn die Sache keinen Aufschub
duldet, die Synode nicht versammelt und ihre Einbe-
rufung nicht möglich oder der Bedeutung der Sache
nicht entsprechend ist. Die Grundordnung der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland darf durch Verord-
nung nicht geändert werden. Verordnungen sind der
Synode bei ihrem nächsten Zusammentritt vorzule-
gen. Die Synode kann eine Verordnung des Rates än-
dern oder aufheben. Verordnungen bedürfen der Zu-
stimmung der Kirchenkonferenz, sofern sie Gegen-
stände betreffen, deren gesetzliche Regelung gemäß
Artikel 26a Absatz 4 der Zustimmung der Kirchen-
konferenz bedürfen. Artikel 26a Absatz 6 findet An-
wendung.

Artikel 30
(1) Der Rat besteht aus 15 Mitgliedern. 14 Mitglieder
werden von der Synode und der Kirchenkonferenz ge-
meinsam in geheimer Abstimmung mit Zweidrittel-
mehrheit gewählt. Die Kirchenkonferenz kann Vor-
schläge machen. Die Wahl findet in der zweiten Ta-
gung der Synode statt. Als weiteres Mitglied gehört
der oder die Präses der Synode dem Rat an.
(2) Bei der Wahl der Mitglieder des Rates ist die be-
kenntnismäßige und landschaftliche Gliederung der
Evangelischen Kirche in Deutschland zu berücksich-
tigen. Die Ausgewogenheit des Geschlechterverhält-
nisses ist zu beachten.
(3) Der oder die Vorsitzende des Rates sowie der oder
die stellvertretende Vorsitzende des Rates werden aus
der Mitte der Ratsmitglieder von der Synode und der
Kirchenkonferenz gemeinsam in getrennten Wahlgän-
gen mit Zweidrittelmehrheit gewählt. Der Rat kann
Vorschläge machen.
(4) Die Amtsdauer des Rates beträgt 6 Jahre. Wieder-
wahl ist zulässig. Die Mitglieder bleiben bis zur Wahl
ihrer Nachfolger und Nachfolgerinnen im Amt. Nach
dem Ausscheiden eines Mitgliedes erfolgt Neuwahl
gemäß Absatz 1 und 3.
(5) Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
tritt nach Bedarf zu Sitzungen zusammen. In den Sit-
zungen wird mit Stimmenmehrheit entschieden; bei
Stimmengleichheit gibt der oder die Vorsitzende den
Ausschlag. Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung.
Sie kann vorsehen, dass die Erledigung bestimmter

Aufgaben einem engeren Ausschuss des Rates über-
tragen wird.

Artikel 31
(1) Das Kirchenamt dient den Organen der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland sowie der gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse nach Artikel 21a zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben. Es führt die Verwaltung und die
laufenden Geschäfte nach Richtlinien oder Weisungen
des Rates im Rahmen des kirchlichen Rechts und der
vertraglichen Regelungen gemäß Artikel 21a.
(2) Das Kirchenamt hat für die Evangelische Kirche in
Deutschland insbesondere
1. die Organe in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu un-

terstützen und für sie die Aufgaben einer Ge-
schäftsstelle wahrzunehmen sowie für die Ge-
schäftsführung in den Kammern und Kommissio-
nen zu sorgen,

2. an der ständigen Zusammenarbeit zwischen der
Evangelischen Kirche in Deutschland, ihren Glied-
kirchen und den gliedkirchlichen Zusammen-
schlüssen sowie den kirchlichen Werken, Verbän-
den und Einrichtungen mitzuwirken,

3. Stellungnahmen und Auskünfte der Gliedkirchen,
der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sowie der
kirchlichen Werke, Verbände und Einrichtungen
in Angelegenheiten von gesamtkirchlicher Bedeu-
tung einzuholen,

4. durch Beratung und Information die Gliedkirchen
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unter-
stützen,

5. Arbeiten und Planungen der Evangelischen Kirche
in Deutschland einzuleiten und Entscheidungen
der Organe, insbesondere auf dem Gebiet der
Rechtsetzung, vorzubereiten,

6. die ökumenischen Verbindungen der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland wahrzunehmen,

7. die ihm kirchengesetzlich auf dem Gebiet der Aus-
landsarbeit und in anderen Bereichen zugewiese-
nen Aufgaben zu erfüllen,

8. gesamtkirchliche Anliegen gegenüber staatlichen
und anderen Stellen im Rahmen von Regelungen
des Rates zu bearbeiten und sie zu vertreten, soweit
die Vertretung nicht besonderen Bevollmächtigten
übertragen ist,

9. die Öffentlichkeit über die Arbeit der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland zu unterrichten und
im Rahmen von Regelungen des Rates öffentliche
Erklärungen abzugeben.

(3) Das Kirchenamt wird von einem Kollegium unter
Vorsitz eines Präsidenten oder einer Präsidentin im
Rahmen des kirchlichen Rechts und der vertraglichen
Regelungen gemäß Artikel 21a Absatz 2 geleitet. Der
Rat erlässt Richtlinien für die Organisation und Ge-
schäftsverteilung und gibt dem Kirchenamt eine Ge-
schäftsordnung.
(4) Der Präsident oder die Präsidentin, sowie die Vi-
zepräsidenten und Vizepräsidentinnen des Kirchen-
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amtes werden vom Rat im Benehmen mit der Kir-
chenkonferenz berufen. Verträge nach Artikel 21a Ab-
satz 2 können vorsehen, dass und wie die gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse bei der Berufung zu betei-
ligen sind.
(5) Bei der Auswahl der Mitglieder des Kollegiums
sowie der Referenten und Referentinnen ist auf eine
ausgewogene Berücksichtigung der unterschiedlichen
Bekenntnisbindungen zu achten. Die Ausgewogenheit
des Geschlechterverhältnisses ist zu beachten.

Artikel 32
(1) Die Auslegung kirchlichen Rechts, das gegründet
ist auf der Heiligen Schrift und den Bekenntnisschrif-
ten, erfolgt durch die verfassungsmäßigen Organe der
Evangelischen Kirche in Deutschland. Unbeschadet
der Einheit der verfassungsmäßigen Organe der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland haben die Kirchen-
gerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland die
Aufgabe der Streitschlichtung. Die kirchliche Recht-
sprechung in der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land ist Richtern und Richterinnen anvertraut.
(2) Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in
Deutschland sind
1. der Verfassungsgerichtshof der Evangelischen

Kirche in Deutschland,
2. das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in

Deutschland als Kirchengericht erster Instanz und
3. der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche

in Deutschland als Kirchengericht zweiter Instanz.
(3) Durch Kirchengesetz kann die Evangelische Kir-
che in Deutschland für sich die Zuständigkeit von Kir-
chengerichten ihrer Gliedkirchen und deren glied-
kirchlichen Zusammenschlüssen begründen, soweit
dies das Recht der Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüssen zulässt.
(4) Durch Kirchengesetz kann die Evangelische Kir-
che in Deutschland ihren Gliedkirchen, deren glied-
kirchlichen Zusammenschlüssen und für kirchliche
und freikirchliche Einrichtungen, Werke und Dienste
im Bereich der evangelischen Kirchen die Möglich-
keit eröffnen, die Zuständigkeit der Kirchengerichte
der Evangelischen Kirche in Deutschland zu begrün-
den.“

Artikel 32a
(1) Die Richter und Richterinnen des Verfassungsge-
richtshofs der Evangelischen Kirche in Deutschland
sowie je ein stellvertretendes Mitglied werden auf ge-
meinsamen Vorschlag des Rates, der Kirchenkonfe-
renz und des Präsidiums der Synode durch die Synode
gewählt. Die Richter und Richterinnen des Kirchen-
gerichts und des Kirchengerichtshofs der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland werden vom Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland berufen. Sie
sind an die Heilige Schrift und an ihr Bekenntnis sowie
an das in der Kirche geltende Recht gebunden. In die-
sem Rahmen üben sie ihr Amt unparteiisch und in
richterlicher Unabhängigkeit aus. Sie haben sich in-

nerhalb und außerhalb ihres Amtes, auch bei politi-
scher Betätigung, so zu verhalten, dass das Vertrauen
in ihre Unabhängigkeit nicht gefährdet wird.
(2) Zu Richtern und Richterinnen der Kirchengerichte
der Evangelischen Kirche in Deutschland können nur
Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirche in
Deutschland berufen werden, die zu kirchlichen Äm-
tern in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in
Deutschland wählbar sind. Nicht berufen werden kön-
nen die Mitglieder der verfassungsmäßigen Organe
der Evangelischen Kirche in Deutschland.
(3) Die Richter und Richterinnen der Kirchengerichte
der Evangelischen Kirche in Deutschland können ge-
gen ihren Willen nur auf kirchengesetzlich geordne-
tem Wege ihres Amtes enthoben oder an der Aus-
übung ihres Amtes gehindert werden.

Artikel 32b
Der Verfassungsgerichtshof der Evangelischen Kir-
che in Deutschland entscheidet über die Auslegung der
Grundordnung aus Anlass von Meinungsverschieden-
heiten zwischen den verfassungsmäßigen Organen der
Evangelischen Kirche in Deutschland oder eines an-
deren durch Kirchengesetz Berechtigten, wenn der
Antragsteller oder die Antragstellerin geltend macht,
durch eine Maßnahme oder Unterlassung des Antrags-
gegners oder der Antragsgegnerin in eigenen Rechten
verletzt oder unmittelbar gefährdet zu sein.

Artikel 32c
(1) Hält ein Kirchengericht ein Kirchengesetz oder ei-
ne Verordnung der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, auf dessen oder deren Gültigkeit es bei der Ent-
scheidung ankommt, für mit der Grundordnung nicht
vereinbar, so hat es das Verfahren auszusetzen und die
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland einzuholen.
(2) Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes
der Evangelischen Kirche in Deutschland hat Geset-
zeskraft. Soweit ein Kirchengesetz oder eine Verord-
nung mit der Grundordnung für unvereinbar und daher
für nichtig erklärt wird, ist die Entscheidungsformel
im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land zu veröffentlichen.

V. Besondere und Übergangsbestimmungren
Artikel 33

(1) Die Einnahmen und Ausgaben der Evangelischen
Kirche in Deutschland sind für ein Jahr oder mehrere
Jahre auf einen Haushaltsplan zu bringen. Ausgaben,
die durch eigene Einnahmen nicht gedeckt sind, wer-
den auf die Gliedkirchen umgelegt.
(2) Der Haushaltsplan sowie die Höhe und der Ver-
teilungsmaßstab der Umlage werden durch Gesetz
festgelegt. Das Gleiche gilt für Anleihen und Sicher-
heitsleistungen, die nicht aus Mitteln des laufenden
Rechnungsjahres gedeckt werden können.
(3) Über die Haushalts- und Kassenführung ist jähr-
lich Rechnung zu legen. Die Rechnung wird von ei-
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nem hierzu bestimmten Ausschuss geprüft. Aufgrund
seines Berichts beschließt die Synode über die Entlas-
tung.
(4) Das Nähere über das Haushalts-, Umlagen- und
Kassenwesen wird durch eine Verordnung des Rates
geregelt.

Artikel 34
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland wird in
Rechtsangelegenheiten durch den Rat vertreten. Ur-
kunden, welche die Evangelische Kirche in Deutsch-
land Dritten gegenüber verpflichten sollen, und Voll-
machten sind von dem oder der Vorsitzenden des Ra-
tes oder dem oder der stellvertretenden Vorsitzenden
des Rates zu vollziehen; das Siegel ist beizudrücken.
Dadurch wird die Rechtmäßigkeit der Beschlussfas-
sung festgestellt.
(2) Der Rat kann die Vertretung allgemein oder im
Einzelfall auf das Kirchenamt übertragen und dabei
regeln, durch wen Urkunden, welche die Evangelische
Kirche in Deutschland Dritten gegenüber verpflichten
sollen, und Vollmachten zu vollziehen sind.

Artikel 35
Die Evangelische Kirche in Deutschland als öffent-
lich-rechtliche Körperschaft ist Trägerin der Rechte
und Verbindlichkeiten des Deutschen Evangelischen
Kirchenbundes und der Deutschen Evangelischen Kir-
che. Die Verfassung der Deutschen Evangelischen
Kirche vom 11. Juli 1933 wird hiermit aufgehoben. Im
Übrigen bleibt das gesamtkirchliche Recht in Kraft,
soweit es dieser Grundordnung nicht widerspricht.

Nr. 3* – Kirchengesetz zur
Flexibilisierung des Ruhestandes und
zur Änderung weiterer dienstrecht-

licher Regelungen; hier Berichtigung.
Vom 13. Dezember 2019.

Das Kirchengesetz zur Flexibilisierung des Ruhestan-
des und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Re-

gelungen vom 13. November 2019 (ABl. EKD
S. 322 ist wie folgt zu berichtigen:
1. In Artikel 1 Nr. 6 wird § 87a Absatz 1 Satz 1 Pfarr-

dienstgesetz der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land wie folgt gefasst:
“Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann die
für die Berufung zuständige Stelle mit Zustim-
mung der Pfarrerin oder des Pfarrers den Eintritt in
den Ruhestand um bis zu drei Jahre hinausschie-
ben.“
und

2. In Artikel 2 Nr. 6 zu § 66a Absatz 1 Kirchenbeam-
tengesetz der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land wie folgt gefasst:
„Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann die
für die Ernennung zuständige Stelle mit Zustim-
mung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeam-
ten den Eintritt in den Ruhestand um bis zu drei
Jahre hinausschieben.“

3. In Artikel 5 zu § 7 Ausführungsgesetz zum Besol-
dungs- und Versorgungsgesetzes der EKD wird in
Absatz 3 Satz 1 die Angabe „Absatz 1“ durch „Ab-
satz 2“ ersetzt.

H a n n o v e r, den 13. Dezember 2019

Evangelische Kirche in Deutschland
- Kirchenamt -
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B. Zusammenschlüsse von Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland

Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland

Nr. 4* – Beschluss über den Haushalt
und die Umlage der Union

Evangelischer Kirchen in der EKD für
das Haushaltsjahr 2020.
Vom 9. November 2019.

Die Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen
in der EKD hat aufgrund von § 12 Absatz 3 der Ver-
ordnung über das Haushalts- und Rechnungswesen
der UEK folgenden Beschluss gefasst:

§ 1
Haushalt

(1)  Das Haushaltsjahr 2020 läuft vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2020.
(2)  Der Gesamtergebnishaushalt der Union Evange-
lischer Kirchen in der EKD für das Haushaltsjahr 2020
wird festgestellt auf:

Ordentliche Erträge von 3.332.836 Euro
Ordentliche Aufwendungen von 3.319.203 Euro
Finanzerträge von 16.500 Euro
Ordentliches Ergebnis von 30.133 Euro
Ergebnis nach Verrechnung von 30.133 Euro
Saldo (Bilanzergebnis) von 23.122 Euro

(3)  Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veran-
schlagt.

§ 2
Umlagen

(1)  Der durch andere Erträge nicht gedeckte Finanz-
bedarf des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 950.000
Euro wird auf die Mitgliedskirchen umgelegt.
(2)  Die vorgenannte Umlage bringen die Gliedkirchen
nach dem Umlageverfahren wie folgt auf:

Anhalt 3.888 Euro
Baden 111.229 Euro
Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz

87.085 Euro

Bremen 15.067 Euro
Hessen und Nassau 201.348 Euro
Kurhessen-Waldeck 49.277 Euro
Lippe 10.474 Euro
Mitteldeutschland 26.670 Euro
Pfalz 35.662 Euro
Reformierte Kirche 9.812 Euro

Rheinland 243.449 Euro
Westfalen 156.041 Euro

Die Umlagen sind in gleichen Teilbeträgen viertel-
jährlich im Voraus an den Amtsbereich der UEK zu
entrichten.
(3)  Die Gastkirchen leisten einen Finanzbeitrag in
Höhe von 76.038 Euro

§ 3
Budgetierung und Deckungsfähigkeit

(1)  Der Haushalt gliedert sich in Handlungsbereiche,
Handlungsfelder und Handlungsobjekte. Jedes Hand-
lungsobjekt stellt ein Budget dar. Darüber hinaus gel-
ten folgende gegenseitige Deckungsfähigkeiten:
Budget Leitung und Verwaltung
Handlungsobjekt 30020101
Mittelverwaltung für leitende Organe und Ausschüsse
Handlungsobjekt 30020102
Verwaltungsstelle Amtsbereich der UEK
Handlungsobjekt 30010104
Ev. Zentralarchiv Berlin
(2)  Soweit einem Budget im Haushalt zweckgebun-
dene Rücklagen zugeordnet sind, der Gesamthaushalt
ausgeglichen bleibt und die Finanzdeckung gegeben
ist, können diesen Rücklagen nicht ausgeschöpfte
Haushaltsmittel des budgetbezogenen Ergebnishaus-
halts, die zur Erfüllung des jeweiligen Rücklage-
zwecks in den Folgejahren benötigt werden, zugeführt
werden.
(3)  Soweit einem Budget im Haushalt eine Budget-
rücklage zugeordnet ist, der Gesamthaushalt ausge-
glichen bleibt und die Finanzdeckung gegeben ist,
können der Budgetrücklage bis zu 70% der nicht aus-
geschöpften Haushaltsmittel des budgetbezogenen Er-
gebnishaushalts zugeführt werden.

§ 4
Ergebnisverwendung

Ein etwaiger Überschuss des Bilanzergebnisses beim
Jahresabschluss – ohne Berücksichtigung der Hand-
lungsobjekte 30010103, 30010106, 30010107 und
30010201 – ist der Allgemeinen Ausgleichsrücklage
zuzuführen. Ein etwaiger Fehlbetrag des Bilanzergeb-
nisses beim Jahresabschluss – ohne Berücksichtigung
der vorgenannten Handlungsobjekte – ist der Allge-
meinen Ausgleichsrücklage zu entnehmen.
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§ 5
Schlussbestimmung

Das Nähere, insbesondere der Umgang mit Abwei-
chungen von dem festgestellten Haushalt, wird durch
die Verordnung über das Haushalts- und Rechnungs-
wesen der Union Evangelischer Kirchen in der EKD
(Haushaltsordnung der UEK – HHO-UEK) vom 27.
Juni 2012 geregelt.

§ 6
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

D r e s d e n, den 9. November 2019

Kirchenpräsident
Dr. h.c. ChristianS c h a d

Vorsitzender der Vollkonferenz

C. Aus den Gliedkirchen

Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Nr. 5 – Kirchengesetz über die Bildung
von Arbeitsschutzausschüssen in den

Kirchenkreisen.
Vom 26. Oktober 2019.

(KABl. S. 212)
Die Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz hat das folgende
Kirchengesetz beschlossen:

Präambel
Ziel des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in der
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesi-
sche Oberlausitz ist es, sicherheits- und gesundheits-
gerechte Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeitenden
zu schaffen und zu erhalten. Vielfältige Belastungen
und Gefährdungen können zu einer verminderten Ar-
beitsleistung und einem früheren Ausscheiden aus
dem Arbeitsleben führen. Gegenüber den Mitarbei-
tenden hat die Dienstgeberseite unterschiedliche
rechtliche Pflichten, um sicherheits- und gesundheits-
gerechte Arbeitsbedingungen zu etablieren. Ein wich-
tiges Instrument ist hierbei der Arbeitsschutzaus-
schuss auf der Ebene der Kirchenkreise. Mit der Er-
richtung von Arbeitsschutzausschüssen in den Kir-
chenkreisen wird ein im Sinne von § 16 des Gesetzes
über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere
Fachkräfte für Arbeitssicherheit gleichwertiger Ar-
beitsschutz geschaffen.

§ 1
Aufgaben des Arbeitsschutzausschusses

(1)  Der Kreiskirchliche Arbeitsschutzausschuss un-
terstützt die Kirchengemeinden in ihren Trägeraufga-

ben im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Er ist Binde-
glied zwischen dem Landeskirchlichen Arbeitsschutz-
ausschuss (LASA) und den Kirchengemeinden, in
dem Fragen der Kirchengemeinden an den LASA
kommuniziert und die Arbeitsergebnisse des LASA
zeitnah an die Kirchengemeinden weitergeleitet wer-
den.
(2)  Jeder kirchliche Arbeit- oder Dienstgeber ist unter
Beachtung sonstiger rechtlicher Vorschriften ver-
pflichtet, den Arbeits- und Gesundheitsschutz zu ge-
währleisten.
(3)  Der Kreiskirchliche Arbeitsschutzausschuss hat
die Aufgabe, Anliegen des Arbeitsschutzes und der
Unfallverhütung sowie des Gesundheitsschutzes zu
beraten. Er soll die Kirchengemeinden und Einrich-
tungen bei der Beachtung von gesetzlichen Bestim-
mungen entlasten und konkrete Hilfestellung bei der
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben geben.
(4)  Der Kreiskirchliche Arbeitsschutzausschuss soll
Ideentransfer und Erfahrungsaustausch unterstützen
sowie den Kontakt zu Fachleuten (z.B. Fachkraft für
Arbeitssicherheit oder Betriebsärztin oder -arzt) und
Fachgremien (z.B. Evangelische Fachstelle für Ar-
beits- und Gesundheitsschutz) erleichtern.

§ 2
Zusammensetzung und Arbeitsweise

(1)  Der Kreiskirchliche Arbeitsschutzausschuss soll
sich aus folgenden Personen zusammensetzen:
- Dienst- bzw. Arbeitgebervertreterinnen oder -ver-

treter des Kirchenkreises,

12   Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland Nr. 1/20



- Vertreterinnen oder Vertreter der Mitarbeiterver-
tretung und der Schwerbehindertenvertretung des
Kirchenkreises,

- Fach- und Ortskräfte für Arbeitssicherheit,
- Betriebsärztin oder Betriebsarzt und
- Sicherheitsbeauftragte des Kirchenkreises.
(2)  Kirchengemeinden und Einrichtungen des Kir-
chenkreises sind verpflichtet, eine Ansprechperson für
den Kreiskirchlichen Arbeitsschutzausschuss für die
Themenbereiche Arbeits- und Gesundheitsschutz zu
benennen. Diese können als Vertreterinnen oder Ver-
treter in den Kreiskirchlichen Arbeitsschutzausschuss
entsandt werden.
(3)  Der Kreiskirchliche Arbeitsschutzausschuss tritt
mindestens einmal halbjährlich zusammen. Er gibt
sich eine Geschäftsordnung, in der unter anderem zu
regeln ist, wie sich der Arbeitsschutzausschuss über
die Vorgaben nach Absatz 1 hinaus zusammensetzt.
Die Protokolle und Arbeitsergebnisse werden an alle
Mitglieder des Ausschusses sowie an die dem Arbeits-
schutzausschuss des Kirchenkreises benannten An-
sprechpersonen versandt. Die Geschäftsordnung kann
auch festlegen, dass sich die Arbeitsschutzbeauftrag-
ten und Sicherheitsbeauftragten aller kirchlichen Ein-
richtungen des Kirchenkreises zu einem jährlichen
Konvent treffen.
(4)  Kirchenkreise können einen gemeinsamen Ar-
beitsschutzausschuss bilden, sofern die betroffenen
Kreiskirchenräte und die jeweiligen Mitarbeiterver-
tretungen zuvor zugestimmt haben, und die jeweiligen
Kirchenkreise in dem gemeinsamen Arbeitsschutz-
ausschuss ausreichend repräsentiert sind.

§ 3
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.
B e r l i n ,  den 26. Oktober 2019

Sigrun N e u w e r t h
Präses

Nr. 6 – Kirchengesetz zur Änderung des
Kirchengesetzes über die Errich-

tung von landeskirchlichen Pfarrstellen
zur besonderen Verfügung.

Vom 24. Oktober 2019.
(KABl. S. 213)

Die Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz hat das folgende
Kirchengesetz beschlossen:

§ 1
Nach § 1 des Kirchengesetzes über die Errichtung von
landeskirchlichen Pfarrstellen zur besonderen Verfü-
gung vom 15. November 2003 (KABl.-EKiBB S. 199)
wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a
Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 werden drei weitere
landeskirchliche Pfarrstellen zur besonderen Verfü-
gung insbesondere zur Erfüllung besonderer Aufga-
ben und zur Vermeidung von Wartestand errichtet.“

§ 2
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.
B e r l i n, den 24. Oktober 2019

Sigrun N e u w e r t h
Präses
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Nr. 7 – Kirchengesetz zur Änderung des
Kirchengesetzes über die

Arbeitsrechtsregelung in der Ev.
Kirche Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz.
Vom 25. Oktober 2019.

(KABl. S. 213)
Die Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz hat aufgrund
von Artikel 70 Absatz 1 Nummer 6 und Absatz 2 der
Grundordnung das folgende Kirchengesetz beschlos-
sen:

§ 1
In Artikel 2 des Kirchengesetzes über die Arbeits-
rechtsregelung in der Evangelischen Kirche Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz vom 15. No-
vember 2014 (KABl. S. 195), wird Satz 3 in § 6 Absatz
3 gestrichen.

§ 2
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.
B e r l i n, den 24. Oktober 2019

Sigrun N e u w e r t h
Präses

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig

Nr. 8 – Kirchengesetz zur Arbeit mit
Kindern, Jugendlichen und Familien in

der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche in Braunschweig.

Vom 21. September 2019.
(KABl. S. 114)

Die Landessynode hat aufgrund von Artikel 92, 93
Absatz 1 und 94 Absatz 1 der Verfassung der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig
das folgende Kirchengesetz beschlossen:

§ 1
Ziele

(1)  Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in
Braunschweig verfolgt das Ziel, den jungen Menschen
Zugänge zu einem vom Evangelium bestimmten
Glauben zu eröffnen, und sie dabei zu unterstützen,
eine Bindung an Gott einzugehen, um darin Halt, Ver-
trauen und Hoffnung zu erfahren.
(2)  Quelle eines Zugangs zum christlichen Glauben
ist dabei neben der Vermittlung seiner Inhalte sehr
häufig eine positiv erlebte persönliche Beziehung zu
ehren- oder hauptamtlichen kirchlichen Repräsentan-
ten. Es bedarf daher vielfältiger Orte, Sozialräume und
Gelegenheiten, an denen junge Menschen ihrer Kirche
persönlich und positiv begegnen können.
(3)  Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien soll über die verschiedenen Arbeitsbereiche und
Propsteigrenzen hinaus abgestimmt und an gemeinsa-
men ausgehandelten operativen Zielen ausgerichtet
werden.

§ 2
Koordinierendes Fachgremium auf Ebene der

Propstei
(1)  In jeder Propstei wird ein Gremium eingerichtet,
in dem die unterschiedlichen Arbeitsbereiche durch
jeweils mindestens einen Vertreter oder eine Vertre-
terin repräsentiert werden.
(2)  Das Gremium dient der gegenseitigen Information
über die jeweiligen Aktivitäten der Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und Familien und deren Koordi-
nation. Es entwickelt die Arbeit mit Kindern, Jugend-
lichen und Familien auf Propsteiebene weiter. Hierü-
ber sollen geeignete Zielvereinbarungen geschlossen
werden. Das Gremium berät und unterstützt den
Propsteivorstand bei der Entwicklung von Strategien
und Formaten für die Arbeit mit Kindern, Jugendli-
chen und Familien.
(3)  Die Aufgaben des Gremiums können von beste-
henden Gremien übernommen werden, wenn diese
den Anforderungen nach Absatz 1 genügen.
(4)  Bestehende Entscheidungszuständigkeiten blei-
ben unberührt.

§ 3
Beratendes Fachgremium auf Ebene der

Landeskirche
(1)  Auf landeskirchlicher Ebene wird durch die Kir-
chenregierung ein Fachgremium eingerichtet. Es setzt
sich zusammen aus dem Landesjugendpfarrer oder der
Landesjugendpfarrerin, dem Landeskirchenmusikdi-
rektor oder der Landeskirchenmusikdirektorin, einem
Mitglied des Bildungs- und Jugendausschusses, der
Leitung des zuständigen Fachreferates, der Leitung
des Arbeitsbereiches Kindertageseinrichtungen, der
Referenten für Kirche mit Kindern und Konfirman-
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denarbeit, einer Vertretung des Arbeitsbereiches Re-
ligionspädagogik, dem oder der Geschäftsführenden
des Verbandes der Evangelischen Jugend, einer Ver-
tretung der Kammer für Kirchenmusik, einer Vertre-
tung der Jugendkammer, einer Vertretung der Konfe-
renz der Kinder- und Jugendarbeit sowie einer Ver-
tretung der Konferenz der Propsteijugendpfarrer/
Propsteijugendpfarrerinnen.
(2)  Den Vorsitz übernimmt der Landesjugendpfarrer
oder die Landesjugendpfarrerin. Die Geschäftsfüh-
rung obliegt dem Arbeitsbereich Kinder- und Jugend-
arbeit.
(3)  Das Gremium setzt Themen, initiiert Debatten,
regt gemeinsame Projekte und Zielvereinbarungen an.
Mit Beteiligung der Propsteien entwickelt es die kon-
zeptionellen Eckpunkte der Arbeit mit Kindern, Ju-
gendlichen und Familien kontinuierlich weiter, um
zukünftigen Entwicklungen Rechnung tragen zu kön-
nen. Es achtet darauf, dass die Arbeit auch unter einer
propsteiübergreifenden sowie landeskirchenweiten
Perspektive gestaltet wird. Es berichtet der Kirchen-
regierung regelmäßig über seine Arbeit und unterbrei-
tet Vorschläge zur weiteren Entwicklung der Arbeit
mit Kindern, Jugendlichen und Familien in der Lan-
deskirche.

(4)  Bestehende Entscheidungszuständigkeiten blei-
ben unberührt.

§ 4
Gegenseitige Information

Die Gremien in den Propsteien und das landeskirchli-
che Gremium sollen sich gegenseitig über ihre Tätig-
keiten informieren. Sie sollen ihre Tätigkeiten unter-
einander abstimmen. Zu diesem Zweck werden ins-
besondere die Protokolle gegenseitig zur Verfügung
gestellt. Gegenseitige Besuche sowie der inhaltliche
Austausch zu besonderen Themen sollen regelmäßig
praktiziert werden.

§ 5
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Oktober 2019 in
Kraft.
W o l f e n b ü t t e l , den 21. September 2019

Evangelisch-lutherische Landeskirche
in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. M e y n s
Landesbischof

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

Nr. 9 – Kirchengesetz zur Änderung
der Kirchengemeindewahlordnung.

Vom 30. November 2019.
(ABl. S. 445)

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Änderung der Kirchengemeindewahlordnung

Die Kirchengemeindewahlordnung vom 24. Novem-
ber 2012 (ABl. 2013 S. 38), zuletzt geändert am
30. November 2018 (ABl. S. 377), wird wie folgt ge-
ändert:
1. § 2 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Wer aufgrund der Bestimmungen eines Kir-
chengesetzes das Wahlrecht verloren hat, ist nicht
wahlberechtigt.“

2. § 4 Absatz 1a wird wie folgt gefasst:
„(1a) Zu Jugendmitgliedern im Kirchenvorstand
können nur solche Gemeindemitglieder gewählt
werden, die
1. zu Beginn der Amtszeit das 14. Lebensjahr,

aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet
haben,

2. sich schriftlich bereit erklärt haben, für das Amt
zu kandidieren und bereit sind, das Verspre-
chen nach Artikel 13 Absatz 6 der Kirchenord-
nung abzulegen sowie erklärt haben, ob und bei
welchem kirchlichen Arbeitgeber sie beschäf-
tigt sind,

3. zu Beginn der Amtszeit konfirmiert sind,
4. nicht aufgrund der Bestimmungen eines Kir-

chengesetzes das Wahlrecht verloren haben
und

5. bei denen das schriftliche Einverständnis der
Sorgerechtsinhaber in eine Verarbeitung der er-
forderlichen personenbezogenen Daten für das
Wahlverfahren sowie zur Mitarbeit im Kir-
chenvorstand als Jugendmitglied vorliegt.“
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Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

F r a n k f u r t  am Main, den 30. November 2019
Für den Kirchensynodalvorstand

Dr. O e l s c h l ä g e r

Evangelische Kirche im Rheinland

Nr. 10 – Kirchengesetz zur Änderung
von § 2 des Kirchengesetzes über Ver-
fahrensvorschriften für die Sitzungen
und Tagungen des Presbyteriums, der
Kreissynode und ihrer Fachausschüsse,

des Kreissynodalvorstandes, der
Landessynode sowie der Kirchen-
leitung (Verfahrensgesetz – VfG).

Vom 7. September 2019.
(KABl. S. 213)

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im
Rheinland hat mit der vorgeschriebenen Mehrheit das
folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderungen

Das Kirchengesetz über Verfahrensvorschriften für
die Sitzungen und Tagungen des Presbyteriums, der
Kreissynode und ihrer Fachausschüsse, des Kreissyn-
odalvorstandes, der Landessynode sowie der Kirchen-
leitung (Verfahrensgesetz – VfG) vom 16. Januar
2004 (KABl. S. 109), zuletzt geändert durch Kirchen-
gesetz vom 9. Januar 2019 (KABl. S. 59), wird wie
folgt geändert:

§ 2 Absatz 11 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 erhält die folgende Fassung:

„Die Niederschrift wird zeitnah nach der Synode
durch Beschluss des Kreissynodalvorstands ge-
nehmigt.“

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:
„Für die Unterzeichnung gelten die Bestimmun-
gen des § 3 Absatz 10 Satz 2.“

c) Der bisherige Satz 3, der zu Satz 4 wird, erhält
folgende Fassung:
„Die Beschlüsse sind der Kirchenleitung unver-
züglich nach Unterzeichnung der Niederschrift
zur Kenntnis zu bringen.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.
B a d  G o d e s b e r g, 7. September 2019

Evangelische Kirche im Rheinland
Die Kirchenleitung

R e k o w s k i Dr. W e u s m a n n

Evangelische Kirche von Westfalen

Nr. 11 – Amtsblattverordnung der
Evangelischen Kirche von Westfalen

(EKvW-Amtsblattverordnung –
KABl.VO).

Vom 12. September 2019.
(KABl. S. 186)

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von
Westfalen hat auf Grund von Artikel 142 Absatz 2
Buchst. c in Verbindung mit Artikel 139 Absatz 3 Kir-
chenordnung die folgende Verordnung beschlossen:

§ 1
Verkündung von Rechtsnormen

Rechtsnormen werden im Kirchlichen Amtsblatt der
Evangelischen Kirche von Westfalen verkündet, so-

weit nicht durch das Recht eine andere Form der Ver-
öffentlichung vorgesehen ist.

§ 2
Amtliche Veröffentlichungen, Form und

Bereitstellung
(1)  Die auf Grund einer Rechtsnorm oder durch An-
ordnung einer Kirchenbehörde vorgeschriebenen amt-
lichen Veröffentlichungen und öffentlichen Zustel-
lungen erfolgen im Kirchlichen Amtsblatt der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen. Die Kirchenbehör-
den können eine anderweitige Veröffentlichung an-
ordnen, soweit dies durch das Recht zulässig ist.
(2)  Das Kirchliche Amtsblatt wird in elektronischer
Form geführt.
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(3)  Verkündungen, Bekanntmachungen und sonstige
Veröffentlichungen in elektronischer Form sind mit
der Bereitstellung des Kirchlichen Amtsblattes im In-
ternet vollzogen. Der Tag der Bereitstellung zum Ab-
ruf ist als Ausgabedatum im Kirchlichen Amtsblatt
anzugeben.
(4)  Von dem Kirchlichen Amtsblatt werden vier be-
glaubigte Papierausdrucke gefertigt, die die gleiche
Rechtsverbindlichkeit wie das in elektronischer Form
herausgegebene Kirchliche Amtsblatt haben. Je ein
Exemplar der beglaubigten Papierausdrucke wird bei
der Bibliothek des Landeskirchenamtes sowie in der
Urkundensammlung des Landeskirchenamtes und
zwei Exemplare werden beim Landeskirchlichen Ar-
chiv der Evangelischen Kirche von Westfalen hinter-
legt.

§ 3
Inhalt und Aufbau

(1)  Das Kirchliche Amtsblatt Teil I enthält Rechts-
normen sowie die nach dem Recht der Evangelischen
Kirche von Westfalen erforderlichen Bekanntma-
chungen, insbesondere Urkunden über die Errichtung,
Veränderung und Aufhebung kirchlicher Körper-
schaften sowie deren Siegel. Das Kirchliche Amtsblatt
Teil II enthält alle in Teil I nicht aufgeführten Veröf-
fentlichungen. Dazu gehören insbesondere die Perso-
nalnachrichten, der Verlust oder das Ruhen der Ordi-
nationsrechte sowie die Zusammensetzung kirchlicher
Gremien und Kirchengerichte.
(2)  Bestandteile einer Veröffentlichung, die im Kirch-
lichen Amtsblatt nicht oder nur mit unverhältnismä-
ßigem Aufwand dargestellt werden können, können
bei einer zentralen Verwaltungsstelle oder mehreren
zentralen Verwaltungsstellen zur Einsicht für jede
Person während der Geschäftszeiten ausgelegt wer-
den. Die Auslegung setzt voraus, dass in der Veröf-
fentlichung auf den Inhalt sowie Ort und Zeit der Aus-
legung hingewiesen wird.
(3)  Berichtigungen von Druckfehlern oder Unrichtig-
keiten im Kirchlichen Amtsblatt sind in dem Teil des
Kirchlichen Amtsblattes bekannt zu machen, in dem
die Verkündung oder Bekanntmachung erfolgt ist.

§ 4
Sicherung der Authentizität und Integrität des

Kirchlichen Amtsblattes Teil I
(1)  Das Kirchliche Amtsblatt Teil I muss in einem
technisch zuverlässigen Prozess in einem Format er-
stellt werden, dessen Aufwärtskompatibilität gewähr-
leistet ist, und zur Sicherung der Authentizität mit ei-
ner dauerhaft nachprüfbaren qualifizierten elektroni-
schen Signatur versehen sein.
(2)  Die Datensicherung des Kirchlichen Amtsblattes
Teil I hat zusätzlich in einem gesonderten, nicht für
die Allgemeinheit zugänglichen informationstechni-
schen System zu erfolgen.

§ 5
Zugänglichkeit des Kirchlichen Amtsblattes

(1)  Das Kirchliche Amtsblatt ist über das Fachinfor-
mationssystem Kirchenrecht im Internet unter der Ad-
resse „www.kirchenrecht-westfalen.de“ zum Abruf
für jede Person frei zugänglich. Es kann kostenfrei ge-
lesen, gespeichert und ausgedruckt werden.
(2)  Im Fachinformationssystem Kirchenrecht soll ein
kostenfreier Dienst angeboten werden, der die Nutze-
rinnen und Nutzer über die neu erschienenen Ausga-
ben des Kirchlichen Amtsblattes sowie die Integration
der Veröffentlichungen in das geltende oder archivier-
te Recht der Evangelischen Kirche von Westfalen
selbsttätig elektronisch informiert. Nutzerinnen und
Nutzer haben dazu die Adresse ihres elektronischen
Postfaches anzugeben.
(3)  Das Kirchliche Amtsblatt kann bei der Amtsblatt-
stelle des Landeskirchenamtes, bei der Bibliothek des
Landeskirchenamtes und beim Landeskirchlichen Ar-
chiv der Evangelischen Kirche von Westfalen in elek-
tronischer und gedruckter Form, bei den zentralen
Verwaltungsstellen (Kreiskirchenämter) in elektroni-
scher Form eingesehen werden. Auf Verlangen wird
gegen Übernahme der Kosten ein Ausdruck eines
elektronischen Dokuments erstellt.
(4)  Für ein Abonnement oder den Bezug einzelner
Ausgaben des Kirchlichen Amtsblattes in gedruckter
Form wird ein angemessenes Entgelt erhoben.

§ 6
Bekanntmachung in besonderen Fällen

Soweit die Herausgabe des Kirchlichen Amtsblattes
Teil I in elektronischer Form auf Grund besonderer
Umstände zeitweise unmöglich ist, wird für die Er-
satzbekanntmachung das Kirchliche Amtsblatt Teil II
oder ein anderes geeignetes Informationsmittel ge-
nutzt, sodass jede Person in verlässlicher und zumut-
barer Weise Kenntnis von den Inhalten nehmen kann.
In diesem Fall kann das Kirchliche Amtsblatt Teil I
und Teil II auch in gedruckter Form herausgegeben
und allen kirchlichen Körperschaften zugestellt wer-
den. Für die Ersatzbekanntmachung wird kein Entgelt
erhoben. 4Sobald die Umstände es zulassen, ist auf die
Ersatzbekanntmachung in der nächsten Ausgabe des
Kirchlichen Amtsblattes Teil I, das in elektronischer
Form erscheint, hinzuweisen.

§ 7
Inkrafttreten, Übergangsregelung

(1)  Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.
(2)  Die Umstellung auf das Kirchliche Amtsblatt Teil
I und Teil II hat bis spätestens zum 31. Januar 2021 zu
erfolgen. § 2 Absatz 3 und 4 und die §§ 3 bis 6 sind
erst ab dem Zeitpunkt der Umstellung anwendbar. Der
Umstellungszeitpunkt wird vorab im Kirchlichen
Amtsblatt bekannt gemacht.
(3)  Die vor der Umstellung vollzogenen Verkündun-
gen, Bekanntmachungen, sonstigen Veröffentlichun-
gen und Zustellungen bleiben unberührt.
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(4)  Die Ausfertigung und Unterzeichnung von
Rechtsnormen, amtlichen Veröffentlichungen und öf-
fentlichen Zustellungen mit einer elektronischen Sig-
natur ist beabsichtigt und bedarf zu gegebener Zeit ei-
ner gesonderten Regelung.

B i e l e f e l d, 12. September 2019
Evangelische Kirche von Westfalen

Die Kirchenleitung

Dr. K u p k e Dr. C o n r i n g

D. Mitteilungen aus der Ökumene

––––––––––––––

E. Staatliche Gesetze, Anordnungen und Entscheidungen

––––––––––––––

F. Mitteilungen

––––––––––––––

Diesem Amtsblatt liegt das Jahresinhaltsverzeichnis 2019 bei.
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